
Satzung über die Erlaubnisse für 
Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum 

 

des Marktes Aidenbach 
 

(Sondernutzungssatzung - SNS) 
 

vom 21.02.2001 
 
Auf Grund des Art. 22 a des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes i. d. F. der Bek. 
vom 05.10.1981 (BayRS 91-1-I), geändert durch § 8 des Gesetzes vom 16.07.1986 (GVBl 
S. 135) sowie des § 8 Abs. 1 Satz 4 des Bundesfernstraßengesetzes i. d. F. der Bek. vom 
19.04.1994 (BGBl I S. 854) erlässt der Markt Aidenbach folgende  
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an den in der Baulast der Gemeinde stehen-
den Straßen, Wegen und Plätzen (= Straße). Zu den Straßen gehören: 
 
a) Ortsdurchfahrten von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen, einschließlich Gehwegen, 

Radwegen und Parkplätzen, 
b) Gemeindestraßen im Sinne des Art. 46 BayStrWG und 
c) sonstige öffentliche Straßen im Sinne des art. 53 BayStrWG 

mit ihren Bestandteilen im Sinne des § 1 Abs. 4 FStrG und Art. 2 BayStrWG, ausge-
nommen Nebenanlagen. 

 
(2) Diese Satzung gilt nicht für Märkte im Sinne der Gewerbeordnung (Marktveranstaltun-
gen). 
 
 

§ 2 
Besondere Benutzung, Erlaubnispflicht 

 
(1) Die Benutzung der im § 1 bezeichneten Flächen über den Gemeingebrauch hinaus 
(Sondernutzung) bedarf, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, der Erlaub-
nis der Marktgemeinde. Die Benutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung und nur im fest-
gelegten Umfang der Erlaubnis zulässig.  
 
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder Änderung der Sondernutzung. 
 
(3) Keiner neuen Zulassung bedarf der Übergang der Sondernutzungsrechte durch Ge-
samtrechtsnachfolge sowie im Rahmen eines Geschäfts- oder Grundstücksüberganges. 
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§ 3 
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 

 
(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind insbesondere 
  
1. das Aufstellen von Stühlen und Tischen auf dem Gehweg vor Gaststätten sowie deko-

ratives oder abgrenzendes Zubehör von Gaststätten; 
2. das Aufstellen von Verkaufseinrichtungen von ansässigen Gewerbetreibenden in dem 

Straßenabschnitt vor ihrem Geschäft; 
3. in den Straßenraum mehr als nur geringfügig hineinragende Teile baulicher Anlagen 

wie insbesondere Sonnenschutzdächer (Markisen) und Vordächern, 
4. das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen, Gerüsten, Schuttrutschen, Containern, das 

Abstellen von Arbeitswagen, Baumaschinen und -geräten, die Lagerung von Baustof-
fen, Bauschutt oder sonstigen Gegenständen; 

5. die vorübergehende Herstellung von Gehwegüberfahrten oder anderen Grundstücks-
zufahrten bei Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten); 

6. das Verteilen von Werbeschriften von Tischen oder Ständen aus und das Aufstellen, 
Aufhängen oder in sonstiger Weise betriebene Werbeanlagen; 

7. das Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern zum Zweck der Vermietung oder des 
Verkaufs; 

8. das Aufstellen von Fahrradständern und die Einrichtung von Fahrradabstellanlagen; 
9. das Aufstellen von Warenauslagen und Warenständen; 
10. das Aufstellen von Containern; 
11. die gegenständliche Inanspruchnahme des Luftraumes bis zu einer Höhe von 5 m 

oberhalb der Fahrbahn und einer Höhe bis zu 4 m oberhalb der übrigen Verkehrsflä-
che; 

12. das Halten und Parken von Fahrzeugen zum Zwecke des Verkaufs von im Fahrzeug 
mitgeführten Waren (rollende Läden) sowie ambulanter Handel. 

 
 

§ 4 
Erlaubnisantrag 

 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist in der Regel schrift-
lich, spätestens 14 Tage vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung bei der 
Gemeinde zu stellen. Die Gemeinde kann Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Be-
schreibung oder in sonst geeigneter Weise verlangen. 
 
(2) Im Antrag, der rechtzeitig vorher bei der Marktgemeinde gestellt werden muss, sind 
Art, Zweck und Ort gegebenenfalls auch Abmessungen und die voraussichtliche Dauer 
der Sondernutzung anzugeben. 
 
(3) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder eine 
Beschädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung verbunden, so 
muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den Erfordernissen der 
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes der Straße Rechnung getragen 
wird. 
 
(4) Anträge über den Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen oder Ausnahmegenehmi-
gungen, die Kreis- oder Staatsstraßen betreffen, sind zeitgleich beim Landratsamt als der 
Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 
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§ 5 

Erlaubniserteilung 
 
(1) Die Erteilung einer Erlaubnis steht im pflichtgemäßen Ermessen der Marktgemeinde. 
Sie wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Die Erlaubnis kann unter Bedingungen und mit Auf-
lagen erteilt werden. 
 
(2) Die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach anderen Vorschriften wird durch die 
Sondernutzungserlaubnis nicht berührt. 
 
(3) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für die Erlaubnisnehmer. Erlaubnisneh-
mer ist derjenige, welchem die Sondernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Über-
lassung an Dritte, noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaubnisnehmer sind, ist 
gestattet. 
 
 

§ 6 
Erlaubnisversagung 

 
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, wenn durch die Sondernutzung oder die 
Häufung von Sondernutzungen eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch Erteilung von Bedingungen und 
Auflagen nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den Interessen des Gemeingebrauchs, in-
sbesondere der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs oder des Schutzes des öffentli-
chen Verkehrsgrundes, oder anderer rechtlich geschützter Interessen, der Vorrang gege-
nüber der Sondernutzung gebührt. 
 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
 
1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch die Inanspruchnahme  pri-

vater Grundstücke erreicht werden kann; 
 
2. die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringerer Beeinträchtigung des Gemeinge-

brauchs erfolgen kann; 
 
3. die Straße oder ihre Ausstattung durch die Art der Sondernutzung und/oder deren 

Folgen beschädigt werden kann und der Erlaubnisnehmer nicht hinreichend Gewähr 
bietet, dass die Beschädigung auf seine Kosten unverzüglich wieder behoben wird; 

 
4. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung andere Personen gefährdet oder in 

unzumutbarer Weise belästigt werden können oder eine Beeinträchtigung vorhande-
ner, ortsgebundener gewerblicher Nutzungen zu befürchten ist. 

 
(3) Die Sondernutzungserlaubnis kann auch versagt werden, wenn derjenige, welcher eine 
Erlaubnis nach § 5 beantragt hat, Gebührenschuldner für zurückliegende und beendete 
Sondernutzungen ist. 
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§ 7 

Pflichten des Erlaubnisnehmers 
 
(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den 
Anforderungen der Sicherheit und Ordnung, den anerkannten Regeln der Technik sowie 
der Verkehrssicherheit genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung der 
Straßenbaubehörde. 
 
(2) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang zu allen in die Straßendecke 
eingebauten Einrichtungen zu gewährleisten. Wasserablaufrinnen, Kanalschächte, Hyd-
ranten, Kabel-, Heizungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten. 
 
(3) Soweit Arbeiten an der Straße erforderlich sind, sind diese so vorzunehmen, dass 
nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, insbesondere an den Was-
serablaufrinnen und den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer La-
ge vermieden wird. 
 
(4) Erlischt die Erlaubnis, so haben die bisherigen Erlaubnisnehmer die Sondernutzung 
einzustellen, alle von ihnen erstellten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwende-
ten Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand ordnungsgemäß 
wiederherzustellen. Abfälle und Wertstoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen, die beans-
pruchten Flächen sind zu reinigen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend wenn die Er-
laubnis für eine bereits ausgeübte Sondernutzung versagt wird. Die Gemeinde kann ge-
genüber dem Erlaubnisnehmer bestimmen, in welcher Weise dies zu geschehen hat. 
 
(5) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen des Marktes die im Rahmen der Sondernut-
zung errichteten oder unterhaltenen Anlagen auf seine Kosten zu ändern und alle Kosten 
zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen. Hier-
für kann der Träger der Straßenbaulast angemessene Vorschüsse und Sicherheiten ver-
langen. 
 
 

§ 8 
Haftung 

 
(1) Der Erlaubnisnehmer haftet der Marktgemeinde Aidenbach gegenüber für Schäden, 
die durch die Sondernutzung entstehen. 
 
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der angebrachten oder aufges-
tellten Sondernutzungsanlagen und Gegenstände. 
 
(3) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung, Umstufung oder Einziehung 
der Straße besteht kein Ersatzanspruch gegen die Marktgemeinde Aidenbach. 
 
(4) Die Marktgemeinde Aidenbach haftet nicht für Schäden an den Sondernutzungsanla-
gen oder -einrichtungen, es sei denn, ihr oder ihren Bediensteten fällt Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last. 
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§ 9 

Erlaubnisfreie Sondernutzungen, Ausnahmen 
 
(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen 
 
1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für Feiern, Feste, Umzüge und 

ähnlichen Veranstaltungen zur Pflege des Brauchtums oder für kirchliche Prozessio-
nen; 

  
2. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Baumaterialien sowie Umzugsgut auf 

Gehwegen und Parkstreifen am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die Verkehrsteil-
nehmer hierdurch nicht gefährdet werden; 

 
3. das Aufstellen von Hausmüll- und Reststoffbehältern auf Gehwegen und Parkstreifen 

für den Zeitpunkt der regelmäßigen Entleerung, jedoch nur einen Tag vor und einen 
Tag nach der Entleerung; 

 
4. behördlich genehmigte Straßensammlungen 
 
5. Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen und Warenauslagen, die vorübergehend (tage- 

oder stundenweise) an der Stätte der Leistung ohne feste Verbindung mit einer bauli-
chen Anlage oder dem Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 
1 m in den Verkehrsraum hineinragen. 

 
(2) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, Genehmigungen oder 
Bewilligungen bleiben unberührt. 
 
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach Abs. 1 können eingeschränkt oder untersagt 
werden, wenn die Belange des Straßenbaus oder der Sicherheit oder Ordnung des Ver-
kehrs dies erfordern. 
 
 

§ 10 
Beendigung der Sondernutzung 

 
(1) Die Beendigung einer auf unbestimmte Zeit erlaubten Sondernutzung ist der Gemeinde 
anzuzeigen. 
 
(2) Das gleiche gilt, wenn die für einen bestimmten Zeitraum genehmigte Sondernutzung 
früher endet. 
 
(3) Wird die Anzeige unterlassen, so gilt die Sondernutzung erst dann als beendet, wenn 
die Gemeinde Kenntnis von der tatsächlichen Beendigung erlangt oder der Sondernutzer 
den Beendigungszeitpunkt nachweisen kann. 
 
 

§ 11 
Gebühren und Kostenersatz 
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(1) Für den Erlaubnis-, Versagungs- oder Widerrufsbescheid sind Verwaltungsgebühren 
nach dem Bayer. Kostengesetz (KG) zu entrichten.  
 
(2) Für die Sondernutzungsausübung selbst sind Gebühren nach der Sondernutzungsge-
bührensatzung zu entrichten. 
 
(3) Neben den Gebühren sind alle Kosten zu ersetzen, die der Gemeinde als Träger der 
Straßenbaulast zusätzlich entstehen. Die Gemeinde kann angemessene Vorschüsse oder 
Sicherheiten verlangen. 
 
 

§ 12 
Übergangsregelung 

 
(1) Diese Satzung gilt auch für bereits bestehende Sondernutzungen. 
 
(2) Für Sondernutzungen, die vertraglich vereinbart sind, gelten die Vorschriften dieser 
Satzung von dem Zeitpunkt an, zu dem das bisherige Rechtsverhältnis endet. 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Aidenbach, den 21.02.2001 
 
 
Markt Aidenbach 
 

(Siegel) 

 

Walter Taubeneder 
1. Bürgermeister     

 
 

 
 


